Der BASTA Kurier informiert:

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Kampagne!

Heute findet wieder die alljährliche Herbsttagung der Leitenden Musterungsärzte Deutschlands statt.

Wie viele von Ihnen wissen, wurde vor 2 Jahren am 06.11.2009 hier die mündliche Anordnung von Hr. Rymus, dem Leitenden Medizinaldirektor vom Bundesamt für Wehrverwaltung, erlassen, bei den Intimuntersuchungen der Männer während der Musterungen den Sichtschutz ganz zu entfernen. Weibliches Assistenzpersonal sollte so die gesamte Untersuchung bis ins letzte Detail mit verfolgen können.

Damit sollten Beschwerden gegen die Bedingungen bei den Intimuntersuchungen durch eigene Zeuginnen direkt entkräftet werden können.

Zynischerweise ist die Rechnung in den meisten Fällen tatsächlich aufgegangen, und kaum einer der Männer, die auf diese Weise in ihrem Schamgefühl und ihren Grundrechten verletzt wurden, hat sich hinterher gewagt, dies öffentlich zu machen und sich darüber zu beschweren oder gar einen Prozess anzustrengen.

Die Tagung heute findet unter den Vorzeichen der Aussetzung der Wehrpflicht statt. 

Die BASTA Kampagne hat dies zum Anlass genommen, erneut auf die Missstände hinzuweisen und eine Diskussion darüber innerhalb der Institution zu unterstützen.

Dazu wurden im Vorfeld unter anderem die Teilnehmer der Tagung, aber auch andere Verantwortliche sowie weitere Personen, die durch das Thema berührt sind angeschrieben.

Auch verschiedene Presseorgane wurden informiert. Im Internet wird das Anschreiben noch in den Foren veröffentlicht, in denen sich bereits seit langem mit den Übergriffen im Rahmen der medizinischen Tauglichkeitsprüfungen auseinandergesetzt wird.

Wir hoffen, dass dadurch die Missstände endlich auch Thema der öffentlichen Diskussion werden und eine angemessene Aufarbeitung stattfindet. 

Lars G Petersson

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zur Vorbereitung der Tagung der leitenden Musterungsärzte befinden sich wichtige Unterlagen zur Praxis der Musterungsuntersuchungen in den Anlagen. Bitte nehmen Sie die dort  enthaltenen Informationen zur Kenntnis und machen Sie das Thema zu einem  eigenen Punkt der Tagesordnung. 

Folgende Anlagen sind an sämtliche Kreiswehrersatzämter verschickt worden:

Wichtige Informationen an alle leitenden MusterungsärztInnen

Aktuelle Stellungnahme

Textauszüge

Lars G Petersson

An die Musterungsärztinnen und –ärzte der Bundesrepublik Deutschland!

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einiger Zeit beschäftige mich mit den Themen „Wehrpflicht“ und „Musterung“, über die  ich inzwischen auch ein Buch herausgegeben habe (Musterung- staatlich legitimierte Perversion).

Sie erinnern sich vielleicht noch an ein Foto, welches vor fast einem Jahr durch die Medien ging und einen vollständig nackten jungen Mann zeigt, der während einer Musterungsuntersuchung in einem kahlen Raum zwei weiblichen Sanitätssoldatinnen gegenübersteht. Dieses Foto wurde in der Ukraine in einem militärischen Trainingslager 90 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt aufgenommen.

 Ohne Frage eine entwürdigende und demütigende Situation, in der die vollständige Nacktheit dazu noch von Angehörigen des anderen Geschlechts erzwungen wurde.       
U. a. der Spiegel bildete dieses Foto zu einem Artikel über die Wehrpflicht ab, möglicherweise nicht ohne Hintergedanken.  (http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,658394,00.html) Viele, die dieses Foto gesehen haben, haben vielleicht gedacht: „Jaja, in der Sowjetunion ist man früher so entwürdigend mit den Menschen umgegangen, war ja auch eine Diktatur. Und in den Nachfolgestaaten hat man sich offensichtlich noch nicht ganz an die neuen Zeiten und an Demokratie und Menschenrechte gewöhnt!“                                                                                                                     Sie als Musterungsärztinnen und –ärzte wissen es natürlich besser. Natürlich, ganz so schlimm wie in Russland (und seinen ehemaligen Verbündeten) ist es nicht- schließlich ist die Presse hierzulande zumindest in dieser Form bei diesen Untersuchungen ausgeschlossen (siehe unten). Aber so oder zumindest in ähnlicher Form werden täglich oftmals auch in bundesdeutschen Kreiswehrersatzämtern, Gesundheitsämtern und in den Zentren für Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr sowie jedes Quartal bei den Antritts- und Entlassungsuntersuchungen Männer in den Kasernen untersucht. Bei diesem letzten Anlass lassen sich die weiblichen Untersucherinnen die jungen Männer gleich kompanieweise nacheinander in befohlener Nacktheit antreten, während unter Umständen an den anderen Untersuchungsstationen männliche Sanitätssoldaten Seh- und Hörtests(!) durchführen.
Nach mir vorliegenden Informationen geschieht dies auf ausdrückliche Weisung ihres dienstlichen Vorgesetzten, dem Leitenden Medizinaldirektor Bernhard Rymus vom Bundesamt für Wehrverwaltung. Dieser hat am 06. November 2009 auf der Tagung der leitenden Musterungsärzte in der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München (MedBea B) „mündlich angeordnet, dass der Sichtschutz während der Intimuntersuchung ganz entfernt werden solle. Dieser wurde bis dahin zumindest noch teilweise eingesetzt, um den Wehrpflichtigen vor völliger Entblößung und den direkten ungehinderten Blicken der anwesenden Arzthelferinnen bzw. Truppenarztschreiberinnen zu schützen.                        Weibliches Assistenzpersonal solle so die gesamte Untersuchung bis ins letzte Detail mit verfolgen können(!). Damit sollte erreicht werden, dass mögliche Beschwerden gegen die Bedingungen bei den Intimuntersuchungen durch eigene Zeuginnen, nämlich durch das anwesende weibliche Untersuchungspersonal im Sinne des Auftraggebers, also der Wehrbereichsverwaltung bzw. der Bundeswehr generell, direkt entkräftet werden können.“

(aus: Musterung- staatlich legitimierte Perversion, Published by Chipmunkapublishing, Copyright © Lars G Petersson 2010)

Das Foto kommt der angeordneten Vorgehensweise also sehr nahe.

Soldatinnen und freiwillige Bewerberinnen der Bundeswehr werden umgekehrt nicht zu vergleichbaren Intimuntersuchungen durch männliche Untersuchungsteams genötigt.  

Dies ist eine einzigartige Untersuchungsmethode der Wehrinstitutionen ausschließlich für Männer, die es sonst nirgends in der Bundesrepublik Deutschland gibt.
Nirgendwo sonst im deutschen Gesundheitswesen oder anderen Bereichen werden Untersuchungen des Intimbereichs unter solchen entwürdigenden Bedingungen durchgeführt. Sogar Strafgefangene, weibliche wie männliche, bei denen mitunter ebenfalls „aus öffentlichem Interesse“ eine Intimuntersuchung durchgeführt wird, werden nicht auf so entwürdigende Art nackt dem anderen Geschlecht vorgeführt. Sie genießen per Gesetz mehr Schutz bei körperlichen Untersuchungen durch das Grundgesetz festgestellte Schutzgebot der Würde (Art. 1  Abs. 1 GG), welche den obersten Verfassungsgrundsatz darstellt und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2. Abs. 1 GG).                                                  Es darf nicht eingeschränkt werden „soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

Sollte dennoch ein berechtigtes „öffentliches Interesse“, wie beispielsweise eine Intimuntersuchung bei Strafgefangenen oder bei Musterungsuntersuchungen vorliegen, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, damit unser „oberster Verfassungsgrundsatz“- die Würde des Menschen- geschützt bleibt. Denn sie darf unter keinen Umständen verletzt werden. Im Fall der Strafgefangenen sind daher die Regeln, die in solchen Situationen zum Schutz der Grundrechte einzuhalten sind, im §81d der Strafprozessordnung festgehalten.  Nach Auffassung führender Rechtskommentatoren wird im besagten Gesetz lediglich  ein juristischer Mindeststandart(!) festgelegt, der bei Intimuntersuchungen generell zu gelten hat.

Dazu gehört zwingend die Aufklärung vor dem Eingriff darüber, dass bei berechtigtem Interesse (…) dem Wunsch, die Untersuchung einer Person oder einem Arzt bestimmten Geschlechts zu übertragen, entsprochen werden (soll). Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte binden die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Also auch das Wehrpflichtgesetz! Dort sind diese Regeln bei Intimuntersuchungen nicht extra aufgeführt. Aber sie sind natürlich auch hier gültig und alle Beteiligten und auch behördeninterne Vorschriften wie die ZDV müssen sich daran halten. [Weiteres dazu in den anliegenden Textauszügen des Buches]

                                                       Vergleichen Sie bitte selbst die Anordnung von Herrn Rymus mit den geltenden rechtlichen Grundsätzen.            

Aufgrund der Nachforschungen ist der BASTA-Kampagne aber natürlich auch bekannt, dass viele von Ihnen dennoch mit Sichtschutz arbeiten, um die (auch in diesem Fall wegen der fehlenden Aufklärung immer noch zu Unrecht) erzwungene Intimuntersuchung halbwegs erträglich und mit Anstand durchzuführen. In dem TV-Beitrag „Mythos Musterung“ auf RTL im Sommer diesen Jahres hat Herr Dr. Marienberg sogar vor laufender Kamera gegen die Anordnung von Herrn Rymus verstoßen.                                                                                        

Hat Ihr Vorgesetzter keine Autorität innerhalb Ihrer behördlichen Hierarchie oder macht jeder Arzt und vor allem jede Ärztin mit ihren Assistentinnen, was und besonders wie es Ihm bzw. ihr gefällt? Können Sie möglicherweise die Befolgung dieser Anweisung nicht mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Oder sind Ihnen einfach nur die juristischen Konsequenzen im Falle einer Anzeige gegen eine solche anstößige Untersuchungssituation zu riskant?                             Wohl nicht umsonst liegt diese Vorschrift bisher nur mündlich vor!

Denn ich glaube, dass Sie als langjährige/r Musterungsärztin oder -arzt und ich uns in einem Punkt einig sind: 

Hätten männliche Untersucher freiwillige Bewerberinnen der Bundeswehr auf diese Art, wie sie Hr. Rymus anordnet, gemeinsam mit einem männlichen Assistenten oder Sanitätssoldaten untersucht, sie hätten nicht einen halben Tag in ihrem Beruf überlebt und strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten gehabt, wie der Assistent übrigens wahrscheinlich auch. 

Daher wird  bei den Frauen, die sich freiwillig bei der Bundeswehr bewerben (von denen aber nicht wenige als Sanitätssoldatinnen später bei den Untersuchungen der Männer anwesend sind), nicht so verfahren. Sowohl die entsprechenden Vorschriften in der ZDv 46/1 als auch die Praxis weichen erheblich von dem entwürdigen und (seitens der Untersuchungsteams) schamlosen  Praktiken, wie sie die Männer oft über sich ergehen lassen müssen, ab.

Im zivilen Bereich des Gesundheitswesens, auch bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen, wäre eine solche Vorgehensweise zur Untersuchung des Intimbereichs nicht möglich, ohne dass sich der Untersucher oder die Untersucherin dem Risiko erheblicher rechtlicher Schwierigkeiten aussetzen würde. (Unrühmliche Ausnahme aber mitunter auch hier: die Musterungsuntersuchungen der Zivildienstleistenden).  Der Titel der englischsprachigen Ausgabe meines Buches benennt das Problem daher auch deutlicher: „Medical Rape“. Von offizieller Seite wurde übrigens bereits auf das Erscheinen des Buches reagiert- in einer Weise, die Sie wahrscheinlich nicht erwartet hätten. Es geht dabei um folgende Passage: 

„Hier kann jede forsche Absolventin des Medizinstudiums direkt von der Universität in besagten Institutionen sich am Genitalbereich der jungen Männer zu schaffen machen, ohne hier aufgrund ihrer Amts- oder militärischen Befehlsgewalt auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Aber eben auch ohne irgendeine ausreichende Qualifikation, die ihr in diesen Einrichtungen gar nicht vermittelt werden kann. Es fehlen schlicht die personellen und zeitlichen Ressourcen sowie die fachlichen Voraussetzungen und außerdem ist ein Kreiswehrersatzamt eine Behörde und keine medizinische Weiterbildungseinrichtung. Das Ganze reduziert sich so auf eine entwürdigende Alibiveranstaltung, ein Angrabschen und ein erniedrigendes zur Schaustellen nackter Tatsachen, welches justitiabel auch als ein sexueller Übergriff gewertet werden kann. Um sich das zu Verdeutlichen, muss man sich nur einmal vorstellen, männliche Bundeswehrärzte würden bei der Thoraxuntersuchung der Soldatinnen auch eine Brustkrebsvorsorge erzwingen, da diese "aufgrund der anatomischen und biologischen Gegebenheiten zum Großteil der Inspektion und Palpation zugänglich und damit hinreichend und unkompliziert zu untersuchen sind". Dies Alles ohne Sichtschutz vor den Augen männlicher Protokollanten, die entsprechend "den Gepflogenheiten im zivilen Bereich" aus Gründen des forensischen Prinzips anwesend sein müssen. Und zwar um die Ärzte "bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit vor ungerechtfertigten und zum Teil diffamierenden Anschuldigungen zu schützen".“
Um diesem Argument in Zukunft begegnen zu können, wurde folgender Zusatz in den Abschnitt der ZDv 46/1, welche die Untersuchung der Frauen regelt, neu aufgenommen:        

o) Genitalorgane der Frau, Mammae 
1. Die klinische Untersuchung, einschließlich Inspektion und Palpation von Mammae und axillären Lymphknoten (ohne Inspektion der äußeren Genitalorgane) ist um die Erhebung einer spezifischen gynäkologischen Anamnese unter Nutzung des dafür vorgesehenen Anamnesebogens (Anlage 7/17 der ZDv 46/1), ggf. unter Einbeziehung vorhandener Fachbefunde, zu ergänzen. 

Die Inspektion und Palpation der weiblichen Brust wurde also in der Neufassung am 01.09.2010 neu mit aufgenommen, um so den Eindruck einer Gleichbehandlung zu erwecken.

Wir alle wissen, dass eine solche Untersuchung nie vor den Augen eines männlichen (aber ebenfalls geschlechtsneutralen?) Sanitätssoldaten, welcher kein Arzt ist, durchgeführt werden wird. Dies bleibt weiterhin, wie auch bei der Untersuchung der männlichen primären Geschlechtsorgane, dem weiblichen (geschlechtsneutralen!?) Assistenzpersonal vorbehalten. Da aber jede Bewerberin und auch jede Soldatin ohnehin zur Vorlage eines gynäkologischen Attestes aufgefordert wird, bzw. dies nachreichen kann erübrigt sich diese Untersuchung ohnehin! Zu einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung gehört in jedem Fall auch die Untersuchung der Mammae. Kein Arzt der Bundeswehr wird hier, wenn er noch ganz bei Trost ist und sich nicht einem unkalkulierbaren Risiko aussetzen will, auf einer solchen Untersuchung bestehen, sofern ein aktuelles fachärztliches Attest vorliegt oder die Frau zusagt ein solches nachzureichen.   (das bedeutet auch nichts anderes, als dass bei Frauen die juristischen Kriterien zum Schutz der Würde und des Schamgefühls, wie im erwähnten §81d der Strafprozessordnung festgelegt  sind, wie zufällig eingehalten werden).                                                                                                           Es wurden inzwischen viele Bürgerinnen und Bürger, Schülervertretungen, Elterninitiativen von BASTA über die Missstände bei den medizinischen Untersuchungen der Wehrbehörden informiert. Viele wissen immer noch nicht, was ihre Söhne, Brüder oder Freunde bei den Musterungen erwartet. Die Reaktionen waren überwiegend Empörung oder Betroffenheit und Scham.                                                                                                                                                   Viele Frauen erzählten mir, dass sie ihren Einsatz für Gleichstellung und Frauenrechte nicht mit solchen sexuell anstößigen Praktiken in Verbindung gebracht sehen wollten.                  Zwangsuntersuchungen im männlichen Intimbereich werden von ihnen offenbar nicht als akzeptable Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Frauen angesehen.

Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Sie und ein Teil  Ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie auch der Assistenzkräfte mit mir darin übereinstimmt, dass auch in Ihren Institutionen medizinische Untersuchungen in einer moralisch sauberen Atmosphäre im Einklang mit den  rechtlich bindenden Grundrechten und Gesetzen (s. o.), Ihrer Berufsordnung und dem ärztlichen Berufsethos stattfinden müssen und dass hierzu verbindliche, überprüfbare Regelungen notwendig sind, um Missbrauch und Willkür in Zukunft zu verhindern.

Daher rufen die Unterstützer der BASTA-Kampagne Sie dazu auf, sich gemeinsam mit uns für folgende Forderungen bezüglich der Musterungsuntersuchungen einzusetzen: 
· Schluss mit den Intimuntersuchungen bei den Musterungs- und Tauglichkeitsuntersuchungen generell. 

· Nur bei Auffälligkeiten im Genital- oder Analbereich nach erfolgter Anamnese soll eine fachärztliche Untersuchung zur Abklärung veranlasst werden, die dann einem Arzt oder Ärztin der eigenen Wahl durchgeführt wird; so wie dies heute schon bei weiblichen Bewerberinnen bei den Genitaluntersuchungen Praxis ist. Das bedeutet nicht weniger als die Intimuntersuchungen komplett aus den Wehrinstitutionen herauszunehmen und im Falle einer Notwendigkeit nur noch in Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens bei freier Arztwahl durchführen zu lassen.  

· Bei der Personalplanung der betroffenen Institutionen ist darauf zu achten, dass dem überwiegend männlichen Anteil der zu Untersuchenden Rechnung getragen wird, und eine entsprechende Quote männlicher Ärzte und Assistenzkräfte bereitgestellt wird, die es ermöglicht, auch bei anderen Untersuchungen und Behandlung einen gewissen Schutz der  männlichen Intimsphäre zu gewährleisten.

Bei weiteren Fragen zu dem Thema können Sie sich auch an das BASTA-Team direkt wenden (direkt per e-Mail an musterung@googlemail.com) oder meine neue Internetseite www.larsgpetersson.com besuchen.

gez. Lars G Petersson

P. s.: 

Zur Vertiefung befinden sich im Anhang noch folgende Dateien, die für Sie von Interesse sein dürften:

1. Aktuelle Stellungnahme

· Da nach dem Erscheinen des Buches erneut von offizieller Seite, u. a. von Herrn Kossendey, parlamentarischer Staatssekretär im BMVg, abgeben wurden, war es erforderlich, diese noch einmal in Bezug auf die juristischen Aspekte auf ihren Inhalt und ihre  Stichhaltigkeit zu prüfen. Prüfen Sie selbst, inwiefern Sie sich auf die Argumentation Ihres Dienstherrn verlassen wollen, sollte es einmal konkret werden.

2. Textauszüge

     - Beinhaltet Auszüge zu verschiedenen Aspekten der Musterung, auch zu den gesetzlichen!

Diese e-Mail wurde an alle Kreiswehrersatzämter und Wehrbereichsverwaltungen sowie an einige Gleichstellungsbeauftragte verschickt.

An einige Adressen wurde außerdem ein Exemplar meines Buches verschickt: 

-Alle WBV`s

-KWEÄ: Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Jülich, Karlsruhe, Köln, Mönchengladbach, München, Münster.

Im folgenden wird ein Ausdruck dieser e-Mail noch weiteren KWEÄ per Post zugesendet.

Lars G Petersson

Aktuelle Stellungnahme zu jüngsten Äußerungen aus dem BMVg/ 09.11.2010

An die leitenden Musterungsärztinnen und Ärzte der Bundesrepublik Deutschland!

Möglicher weise müssen Sie irgendwann unerwartet doch Rechenschaft über Ihr Tun als Musterungsärztin oder –arzt ablegen. Daher ist es vielleicht  auch für Sie aufschlussreich, zu sehen, wie sich offizielle Stellen heute schon winden und zum Teil widersprüchliche oder gar falsche Auskünfte zu diesem Thema abgeben. 

Überzeugen Sie sich selbst am Beispiel der jüngsten Stellungnahme vom Parlamentarischen Staatssekretär Thomas Kossendey, wie willkürlich dabei vorgegangen wird. Wie verzweifelt muss jemand sein, der öffentlich solche unhaltbaren Thesen aufstellt, weil er sein Handeln gar nicht mehr anders rechtfertigen kann? Steht jemand, der so argumentieren muss wirklich auf juristisch sicherem Boden?

Und vor allem: überprüfen Sie selbst, inwieweit Sie selbst  diese Interpretation der juristischen Aspekte zum Thema „erzwungene Nacktheit und Intimuntersuchung bei medizinischen Tauglichkeitsprüfungen“ für schlüssig und im Zweifel auch gerichtstauglich halten und ob Sie in dieser Frage blind auf den Schutz der Verantwortlichen in den Wehrbehörden und im BMVg vertrauen wollen:

Antwort von Herrn Kossendey auf www.abgeordnetenwatch.de in Auszügen:

„Ihre E-Mail vom 19. Juli 2010 ist bei mir eingegangen. Hierzu teile ich Ihnen mit:


Grundsätzlich besteht im Wehrersatzwesen und in der Nachwuchsgewinnungsorganisation kein Anspruch auf eine Untersuchung durch einen Arzt gleichen Geschlechts, da Ärzte in ihrer Funktion allgemein als neutrale Amtspersonen anzusehen sind.“ 

Waren es bei vergleichbaren Stellungnahmen des ehemalige Verteidigungsministers Jung noch alle Ärztinnen und Ärzte, die als „geschlechtsneutral anzusehen sind, sind es jetzt plötzlich nur noch die des Musterungswesens! An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, auch wenn Ärzten laut Gesetzeskommentaren und Gesetzestexten eine gewisse Sonderstellung defacto zugestanden wird, bleibt festzuhalten, dass diese Pauschalformulierung selbst kein juristischer Terminus ist und sich in keinem Gesetzestext oder –kommentar und auch nicht in der ärztlichen Berufsordnung findet. Es handelt sich um ein Fantasieprodukt, für das bisher in keiner Stellungnahme der letzten Jahre eine Quellenangabe beigebracht wurde. Diese postulierte „Geschlechtsneutralität“ (geben die Damen und Herren ihre Keimdrüsen vor Dienstbeginn etwa an der Garderobe ab?) kann dritten Personen, wie im Folgenden noch gezeigt wird, nicht per Deutungshoheit aufgezwungen werden. Daher erübrigt sich die weitere Argumentation: 

„Folglich besteht mithin auch kein subjektiv öffentliches Recht der untersuchten Person darauf, dass auch das nicht die Untersuchung durchführende Hilfspersonal ausschließlich dem gleichen Geschlecht wie der Untersuchte angehört. Dies folgt zum einen daraus, dass allein die körperliche Untersuchung selbst im Einzelfall einen Eingriff in die Grundrechte des Untersuchten darstellen kann. Die reine, zur Durchführung der jeweiligen Untersuchung erforderliche Anwesenheit von medizinischem Assistenzpersonals bei derselben, vermag diese Eingriffsschwelle hingegen nicht zu überschreiten.“ 

Hier werden gesetzliche Grundlagen einfach ignoriert. Bei einer Antwort auf die Frage eines normalen Bundesbürgers funktioniert das noch folgenlos. Aber in einer gerichtlichen Auseinandersetzung sähe die Sache schon ganz anders aus. 

Laut „Strafprozessordnung“, herausgegeben von Dr. Wilhelm Krekeler, 2. Auflage 2010, (bereits auch in meinem Buch zitiert) erläutert weiter: … Auch darüber hinaus sind einzelfallbezogene objektive Gesichtspunkte für die Beurteilung maßgebend, ob das Schamgefühl verletzt ist. Dies ist etwa dann zu bejahen, wenn sich die betroffene Person vor einer Person des anderen Geschlechts, die keine Ärztin oder Arzt ist, völlig entkleiden soll und eine Untersuchung ihrer Geschlechtsorgane dulden soll.“ 

Diesen Gesetzeskommentar zitiert Herr Kossendey nicht, wenn es um die Frage der Anwesenheit weiblicher Assistenzpersonen geht! Wie eng Gerichte den Schutz des Schamgefühls bei staatlich angeordneten Intimuntersuchungen auslegen, könne Sie selbst im Internet recherchieren: anwaltverein.de/leistungen/Anwaltsblatt/Archiv; Jahrgang 2009, Heft 4:  BVerfG: Untersuchung im Intimbereich, Seite 303
oder 

www.rechtsanwalt-dr-heinz.de/UrteileStrafrecht.htm
oder

www.menschenrechte.ac.at/docs/01_6/01_6_04 (Iwanczuk gegen Polen, Urteil vom 15.November 2001(!))

„Ein regelrechtes, wie von Ihnen behauptet, Vorführen der nackten zu Untersuchenden vor weiblicher Assistenz entspricht nicht den Tatsachen, sondern widerspricht vielmehr den einschlägigen Weisungen des Wehrersatzwesens, die ein Betreten der Untersuchungsräume durch nicht an der Untersuchung beteiligtes Personal verhindern.“


Für einen Juristen eine etwas ungeschickte Rhetorik, da sehr durchsichtig und zudem widersprüchlich. Herr Kossendey verlässt hier die Pfade folgerichtigen Denkens:

An der Untersuchung nicht beteiligtes Personal ist keine Assistenz! Es geht aber um die Anwesenheit weiblicher Assistenz, also werden die nackten zu  Untersuchenden eben doch den Assistenzkräften vorgeführt- ein klassischer Zirkelschluss, der gerne verwendet wird, 

wenn stimmige Argumente fehlen!

„Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 81d StPO, …“

Selbstverständlich sind die Bestimmungen, wie bereits dargestellt, auf alle staatlich angeordneten Intimuntersuchungen anwendbar, da sie Grundrechte schützen die bei niemanden, auch nicht bei Soldaten, eingeschränkt werden dürfen, da sie für alle Menschen gelten! Der rechtliche Standart zum Schutz der der Würde ist schließlich unabhängig vom Anlass der Untersuchung. Oder möchte das BMVg verschiedene „Menschenwürden“ einführen, die dann auch unterschiedlich zu behandeln sind?
„Ausschließlich bei einem berechtigten Interesse soll nach § 81d Abs. 1 Satz 2 StPO dem Wunsch entsprochen werden, die Untersuchung einer Person oder einem Arzt bestimmten Geschlechts zu übertragen.

 Dieses Wahlrecht erklärt sich jedoch alleine aufgrund der Besonderheiten der strafprozessualen Untersuchung, die grundsätzlich nur aufgrund einer vorangegangenen Straftat zulässig ist. Damit soll dem Bedürfnis derjenigen Personen Rechnung getragen werden, die z.B. als Opfer eines vorangegangenen Missbrauchs eine Untersuchung durch eine Person eines bestimmten Geschlechts als weniger schamverletztend betrachten.“

Diese Äußerung ist kompletter Unfug. Wieder einmal ohne Quellenangabe stellt Hr Kossendey hier eine irreführende Behauptung auf. Sowohl aus dem Gesetzestext als auch an der juristischen Praxis wird deutlich, dass es hier nicht nur um Opfer einer Straftat geht, sondern auch um Strafgefangene (siehe auch oben aufgeführte Gerichtsurteile), also um Angeklagte.Jeder Strafanwalt, den Sie fragen, kann Ihnen das bestätigen. 
Der Anwalt, mit dem ich mich unterhalten habe, teilte mir mit, dass man dies auch vor der Strafrechtsreform so gehandhabt habe, und zwar „allein schon aus Gründen des Anstands“ (!). Vergleichen Sie bitte den Anstand gegenüber Angeklagten in einem Strafprozess mit dem Anstand einiger Ihrer Kolleginnen und ihrer weiblichen Assistentinnen bei der Untersuchung gegenüber Wehrpflichtigen oder männlicher Bewerbern!  Vielleicht sind Sie aber doch an zitierfähigen Quellen interessiert? Lesen Sie selbst beispielsweise nach  im   „Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung“, herausgegeben von Rolf Hannich, 6., neu bearb. Aufl., 2008.  Dort steht auf Seite 395 u. a.: 

„… Die Materialien erwähnen hier als möglichen Fall  (unterstrichen von mir) den vorangegangenen Missbrauch durch eine Person gleiche Geschlechts, die den Wusnsch nach Untersuchung eine Person anderen Geschlechts auslösen kann.“ Es ist also keineswegs der einzige Grund, der das Wahlrecht  begründet, es handelt sich lediglich um ein Beispiel. In der „ Strafprozessordnung“, bearbeitet von Karl-Peter Julius … 4. völlig neu bearb. Aufl. 2009 auf der Seite 335steht dazu:

„… Damit (dem Wahlrecht)wird den individuellen Befindlichkeiten, insbesondere individuellen Interessen  der betroffenen Personen entsprochen. Die Feststellung des berechtigten Interesses orientiert sich allein ausschließlich an der Situation der betroffenen Person, nicht an den Erfordernissen des Ermittlungsverfahrens.“(unterstrichen von mir).

Vergleichen Sie bitte die bisherige (auch Ihre?) Vorgehensweise mit diesen juristischen Standarts. Begründungen, wie die eines gestörten Betriebsablaufs sind daran gemessen geradezu haarsträubend! Stimmen Sie jetzt in diesem Punkt  mit mir überein?

 Aber  weiter heißt es im Karlsruher Kommentar: „Hinweispflicht. Sie ist zwingend (SKStPO-Rogall Rn 12) in Abs. 1 Satz 4 begründet und trägt dem Umstand Rechnung, dass die Regelungen der Abs. 1 S. 1 und 3 weitgehend unbekannt sein dürften (Meyer-Großner Rn 6).“

„Diese Erwägungen sind hingegen auf die Verpflichtung aus § 17 Abs. 4 WPflG, sich im Rahmen der Musterung nach dem Wehrpflichtgesetz auf geistige und körperliche Tauglichkeit eingehend ärztlich untersuchen zu lassen, regelmäßig nicht übertragbar, da eine der besonderen psychologischen, durch vorangegangene Straftaten bedingte, vergleichbare persönliche Ausnahmesituation bei Musterungen nicht vorliegt.“ 

Das muss sie aber auch nicht. Und damit bricht die gesamte Argumentation von Herrn Kossendey zusammen.

Auch der Hinweis auf  allgemeine körperliche arbeitsmedizinische Untersuchungen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes, vertrauensärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Rentenbegutachtung oder bei amtsärztlichen Untersuchungen sticht nicht, wenn es um die spezielle Situation eine Intimuntersuchung geht. Auch hier dürfen selbstverständlich nicht   Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Frauen dürfen vom Arzt  zur Auskultation des Thorax nicht einmal gezwungen werden, den BH auszuziehen! Falls es hier auch zu Übergriffen kommt, können diese selbstverständlich nicht als Rechtfertigung für die Untersuchungspraxis bei den Wehrbehörden und der Bundeswehr selbst herangezogen werden! Dennoch wird wieder ohne Quellenangabe behauptet: 

„Der Gesetzgeber hat selbst eindeutig klargestellt, dass er selbst die - auch zwangsweise bestimmte - körperliche Untersuchung einer Person durch einen andersgeschlechtlichen Arzt nicht als unvereinbar mit der Menschenwürde und dem Schamgefühl ansieht,..“

Wenn wir uns nun vor Augen halten, dass erzwungene Nacktheit, insbesondere vor dem anderen Geschlecht, stets als Einschüchterung und Demütigung praktiziert wird, und dass dies über kulturelle Grenzen hinweg zu allen Zeiten von den Menschen so empfunden wurde und dass auch bei Naturvölkern, die unbekleidet herumlaufen, das Fixieren des Schambereichs des anderen Geschlechts mit den Augen als Schamverletzung angesehen wird und mitunter auch sanktioniert wird, wird deutlich, wie inhuman und zynisch der abschließende Kommentar der oben zitierten Stellungnahme, aber auch die bisherige Musterungs- und Untersuchungspraxis in Deutschland ist:

„ … sodass ein Eingriff in diese Rechte nur durch die reine Anwesenheit des medizinischen Assistenzpersonals nicht erkennbar ist. Nachteile entstehen den untersuchten Personen dadurch nicht.“


[Antwort von Thomas Kossendey vom 09.08.2010;

Quelle: www.abgeordnetenwatch.de/thomas_kossendey-575-37729.html#questions]
Folgende Fragen hat der Parlamentarische Staatssekretär jedenfalls nicht beantwortet:

Ist es nicht richtig 

· dass der §81d das einzige in D existierende GS ist, das "vom Staat durchgeführte Untersuchungen (U) die das Schamgefühl verletzen können" regelt und damit das einzige GS in dem der Wille des GSgebers bzgl. solcher U. zum Ausdruck kommt und von daher zumindest als Grundlage für andere vom Staat durchgeführte U. zu gelten hat, solange dort solche U. ohne eigene GESETZL. Regelungen durchgeführt werden ? Die RK sprechen von "Mindeststandards für derartig VOM STAAT durchgeführte U". 

· dass der §81d uneingeschränkt gleiche Modalitäten für Männer und Frauen vorsieht? 

· dass die RK dieses Gesetz mit Rechtsansprüchen abgeleitet aus Artikel 1 Satz 1 GG und Artikel 2 begründen? 

· (der mit Abstand gravierendste Punkt): dass in den RK zu diesem GS die Anwesenheit von andersgeschlechtlichen Personen, die nicht Arzt/Ärztin sind, eindeutig als "objektiv nachvollziehbarer Fall einer Verletzung des Schamgefühls" ausdrücklich erwähnt wird, die AUF JEDEN Fall unzulässig ist? 

· dass alle RK auf die zwingende Hinweispflicht (Wahl Arzt/Ärztin) verweisen? 

· dass von den Bestimmungen des §81d nur bei Vorliegen "besonderer Umstände" abgewichen werden kann (z.B. Gefahr im Verzug) ("Gebundene Ermessensentscheidung")? 

Glauben Sie wirklich Ihr Standpunkt würde einer auch nur halbwegs ernsthaften juristischen Überprüfung standhalten? ….

[Frage zum Thema Demokratie und Bürgerrechte vom 12.08.2010, Quelle: www.abgeordnetenwatch.de/thomas_kossendey-575-37729.html#questions]

Lars G Petersson

